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Α . Einführung 

Ist die Ordnungstheorie vom „Aussterben" bedroht? Einige Anzeichen spre-
chen dafür.  Nicht nur hat dieser im Rahmen des Ordoliberalismus entwickelte 
Forschungszweig bis heute international kaum Beachtung gefunden. Auch in der 
deutschen Wirtschaftswissenschaft  stellt er heute nur noch eine Randerschei-
nung dar. Außerdem wurde die ordoliberale Ordnungstheorie, die maßgeblich 
von Walter Eucken (1940; 1952) entwickelt wurde, seit dessen Tod im Jahre 
1950 - von wenigen Ausnahmen abgesehen (Hensel, 1954; ders., 1970; ders., 
1972; Kloten, 1955) - kaum weiterentwickelt. Im von Walter Eucken und Franz 
Böhm begründeten Jahrbuch ORDO finden sich heute nur noch selten ordnungs-
theoretische Beiträge. Alle Hauptvertreter des Ordoliberalismus sind mittler-
weile emeritiert, viele von ihnen bereits verstorben.1 Und es gibt nur wenige 
junge Wissenschaftler,  die das ordnungstheoretische Forschungsprogramm fort-
führen. 

Die Wirtschaftsordnung - der institutionelle Rahmen einer Volkswirtschaft  -
bestimmt maßgeblich die Handlungsspielräume und Leistungsanreize der 
Wirtschaftssubjekte und damit den Wirtschaftsablauf  und den Wohlstand eines 
Landes. Der Zusammenbruch der sozialistischen Wirtschaftssysteme Ende der 
achtziger/Anfang der neunziger Jahre und die Schwierigkeiten, sie in privat-
wirtschaftliche Marktwirtschaften  zu transformieren,  haben dies den Ökonomen 
und der Öffentlichkeit  nachhaltig verdeutlicht. Es wäre ein Treppenwitz der 
Dogmengeschichte, wenn die Ordnungstheorie just in dem Moment „ausstürbe", 
da die Bedeutung ihres Untersuchungsgegenstandes endlich allgemein erkannt 
wird. Die vorherrschende Wirtschaftswissenschaft  (Neoklassik, Keynesianis-
mus) untersucht wirtschaftliches Verhalten und Wirtschaftsabläufe  zumeist nur 
im Rahmen einer als gegeben unterstellten Wirtschaftsordnung;  deren Institu-
tionen werden dabei entweder als wirtschaftlich neutral betrachtet und deswegen 
von vornherein aus der Analyse ausgeblendet oder stark vereinfacht in Form 
expliziter oder impliziter Annahmen oder Parameter in die Modelle eingeführt, 
ohne näher analysiert zu werden (Feldmann, 1995, S. 11 ff.). 

1 Zu den Hauptvertretern des Ordoliberalismus zählt man heute üblicherweise Walter  Eucken, 
Franz  Böhm, Alfred  Müller-Armack,  Ludwig  Erhard,  Friedrich  A. Lutz,  Leonard  Miksch,  Karl 
Friedrich  Maier,  Fritz  W.  Meyer,  Alexander  Rüstow,  Wilhelm  Röpke,  K.  Paul  Hensel,  Hans Otto  Le-
nel, Norbert  Kloten,  Hans Willgerodt,  Ernst-Joachim  Mestmäcker  und Gernot  Gutmann. 
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Demgegenüber erkannten die Ordoliberalen bereits in den dreißiger Jahren 
die Bedeutung der Wirtschaftsordnung und stellten eine Theorie auf, mit der 
Wirtschaftsordnungen analysiert und Ratschläge zur Gestaltung von Wirt-
schaftsordnungen abgeleitet werden können.2 Die ordoliberale Ordnungstheorie 
wurde überwiegend im Rahmen der Freiburger Schule entwickelt, die Walter 
Eucken Mitte der dreißiger Jahre zusammen mit den Juristen Franz Böhm und 
Hans Großmann-Doerth begründete. Die Mitglieder der Freiburger Schule stan-
den dabei in Kontakt mit einer Reihe weiterer Wissenschaftler,  die ebenfalls ord-
nungstheoretischen Fragen nachgingen. Hier ist insbesondere Friedrich A. von 
Hayek zu nennen, der als Mitglied der Österreichischen Schule indes nicht der 
Freiburger Schule bzw. dem Ordoliberalismus zuzurechnen ist. Sein Ansatz 
unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich vom Ordoliberalismus, obwohl er 
auch viele Parallelen zu diesem aufweist und ihn in gewisser Weise ergänzt und 
weiterentwickelt. 

Die Ordoliberalen suchten nach einer konsistenten und funktionsfähigen 
Gesamtordnung der Wirtschaft,  die zugleich die individuelle Freiheit der 
Menschen gewährleisten sollte. Zu diesem Zweck mußte ihrer Ansicht nach 
zunächst ermittelt werden, welche Grundtypen von Wirtschaftsordnungen es 
überhaupt gibt (Böhm, 1957, S. 99). Dieser Aufgabe widmete sich vor allem 
Eucken. Dabei verwendete er seine Methode der „pointierend hervorhebenden 
Abstraktion": Aus einzelnen „individuellen Erscheinungen" - etwa einem ein-
zelnen Privathaushalt oder einem einzelnen Betrieb - versuchte er, durch 
„Hervorhebung" einzelner „Seiten" dieser „Erscheinungen" eine überschaubare 
Anzahl „elementarer, reiner Formen" zu gewinnen, aus denen konkrete Wirt-
schaftsordnungen zusammengesetzt seien (Eucken, 1940, S. 70, 72). Auf diese 
Weise konstruierte er zwei „idealtypische Wirtschaftssysteme", die als Basis der 
weiteren Analyse dienten (ebd., S. 78 ff.):  die zentralgeleitete Wirtschaft  (mit 
den zwei Formen Eigenwirtschaft  und Zentralverwaltungswirtschaft)  und die 
Verkehrswirtschaft.  Auf dieser Grundlage wurden reale Wirtschaftsordnungen 
untersucht und das Konzept der Wettbewerbsordnung entwickelt, die die 
Ordoliberalen als anzustrebende Wirtschaftsordnung empfahlen. 

Obwohl die Ordoliberalen wichtige Pionierarbeit leisteten, weist ihre Ord-
nungstheorie einige gravierende Mängel auf: 

- Die Methode der pointierend hervorhebenden Abstraktion ist wissenschafts-
theoretisch fragwürdig:  Die Auswahl der hervorgehobenen Sachverhalte 
sowie die Form ihrer Verallgemeinerung können nicht intersubjektiv nach-
vollzogen werden - vor allem weil man sich bei dieser Methode allein auf ein-

2 Zur Entstehungsgeschichte und zum Wesen des Ordoliberalismus siehe Dürr  (1954), Starbatty 
(1984), Holzwarth  (1985), Grossekettler  (1987), Wulff  {  1990), Streit  (1992), Rieter/Schmolz  0993). 
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zelne Erscheinungen stützen und nicht etwa aus einer Vielzahl vergleichbarer 
Erscheinungen das für alle Typische herausfiltern  soll.3 

- Eucken analysierte die Institutionen der Wirtschaftsordnung nur unvollstän-
dig; er beschränkte sich auf die Untersuchung ihrer Wirkungen auf den 
Wirtschaftsablauf.  Die Entstehung und Veränderung von Institutionen schloß 
er aus seiner Analyse aus. Der Grund lag darin, daß Eucken Institutionen zu 
den Daten eines Wirtschaftssystems zählte: „Gesamtwirtschaftliche Daten 
sind diejenigen Tatsachen, die den ökonomischen Kosmos bestimmen, ohne 
selbst unmittelbar von ökonomischen Tatsachen bestimmt zu sein. An den 
faktischen gesamtwirtschaftlichen Daten endigt die theoretische Erklärung" 
(Eucken, 1940, S. 156). 

- Die Ordoliberalen entwickelten keine umfassende und in sich geschlossene 
Theorie mit expliziten Annahmen, Axiomen und allgemeinen Hypothesen. 
Dies lag vor allem an der pragmatisch-politischen Ausrichtung ihrer Schule; 
im Mittelpunkt der Untersuchung standen die Herleitung und Begründung der 
Elemente und Prinzipien der anzustrebenden Wettbewerbsordnung. 

- Der ordoliberalen Ordnungstheorie fehlt eine explizite individualistische und 
entscheidungstheoretische Basis; kollektive Verhaltensergebnisse - der 
Wirtschaftsablauf  - wurden nicht explizit aus dem Verhalten individueller 
Akteure hergeleitet. 

Diese Mängel trugen dazu bei, daß die ordoliberale Ordnungstheorie interna-
tional kaum Beachtung fand und auch in Deutschland seit ihrer kurzen Blüte in 
den vierziger und fünfziger  Jahren nur noch ein Schattendasein führt. 

Mit der Institutionenökonomik ist in jüngerer Zeit jedoch ein Forschungs-
zweig entstanden, der die Möglichkeit bietet, die Ordnungstheorie wesentlich 
weiterzuentwickeln. Die Institutionenökonomik untersucht verschiedenste Arten 
von Institutionen und deren Auswirkungen auf das individuelle Verhalten der 
Wirtschaftssubjekte.4 Dabei wird das bewährte Analyseinstrumentarium der 

3 Zur Kritik an Euchens  Methode siehe im einzelnen Stackelberg  (1940), S. 256 ff.,  Kempski 
(1952), S. 121 ff.,  Machlup  (1961), S. 42 ff.  und Albert  (1984), S. 42 ff. 

4 Einen Überblick über die Institutionenökonomik vermitteln u. a. Eggertsson  (1990), Schenk 
(1992a), Richter  (1994) und Richter/Furubotn  (1996). Es sei darauf hingewiesen, daß der Begriff 
„Institutionenökonomik" in der vorliegenden Arbeit ohne eines der ansonsten üblichen Adjektive 
wie „neu" oder „modern" verwendet wird. Gegenstand der Arbeit sind nur die heute in der Wirt-
schaftswissenschaft  gängigen institutionenökonomischen Ansätze (der Property-Rights-Ansatz, die 
Ökonomische Analyse des Rechts, die Agency-Theorie, die Transaktionskostenökonomik und die 
Verfassungsökonomik).  Frühere Ansätze der ökonomischen Institutionenanalyse bleiben, von gele-
gentlichen Hinweisen auf den Ordoliberalismus und die Arbeiten Hayeks  abgesehen, außer Betracht. 
Ausgeklammert wird insbesondere der Amerikanische Institutionalismus, der von einigen seiner 
Vertreter als „Institutional Economics" bezeichnet wurde und der es den Vertretern der neueren 
ökonomischen Institutionenanalyse daher notwendig erscheinen ließ, ihre Forschungsrichtung von 
jener durch Verwendung eines der genannten Adjektive abzugrenzen. Einen dogmenhistorischen 
Überblick über die neueren und älteren Ansätze ökonomischer Institutionenanalyse gibt Feldmann 


